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In der Ortsbeiratssitzung Mainz-Altstadt am 30.03.2011 wurde darum gebeten zu 

prüfen, ob im Innenbereich des Mahnmals Christophskirche wieder ein Papierkorb 

sowie auch Sitzmöglichkeiten installiert werden können. 

Der Inhalt dieses Antrages betrifft somit den nichtöffentlichen Raum und liegt damit 

in der Zuständigkeit der Gebäudewirtschaft Mainz. 

Leider lässt sich zurzeit keine Finanzierung darstellen. 

Im Augenblick hat die Klärung des Schadensumfanges am historischen Mauerwerk 

der Kirchenruine absolute Priorität. Eine entsprechende, hierfür notwendige 

fotogrammetrische Aufnahme wurde im April 2011 getätigt. Die Auswertung wird in 

Kürze erfolgen. Mit der erforderlichen Schadenskartierung muss aus finanziellen 

Gründen leider bis mindestens 2012 gewartet werden. Da nicht auszuschließen ist, 

dass im Bereich des ehemaligen Kirchenschiffes einschließlich des Seitenschiffes 

Notsicherungsmaßnahmen erforderlich sein werden, wäre auch ein Provisorium von 

Sitzmöglichkeiten nicht ratsam. 

Im Rahmen des vom Bauamt und vom Stadtplanungsamt bereits erarbeiteten 

Gesamtkonzeptes müsste dann zu gegebener Zeit erneut über die Aufstellung der 

Sitzmöglichkeiten und des Papierkorbes innerhalb des Mahnmals St. Christoph 

nachgedacht werden. Wann dies jedoch von der Gebäudewirtschaft Mainz 
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finanziert und umgesetzt werden kann, lässt sich zurzeit noch nicht sagen. Die 

Gebäudewirtschaft Mainz wird bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen 

unaufgefordert tätig werden. 
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